Verbringungsvertrag gemäß Artikel 6 VO (EU) 2024/1157
Der Notifizierende 
__________________________________________________________________________
Name, Anschrift

und der Empfänger (im Regelfall Betreiber der Verwertungsanlage/Beseitigungsanlage) 
__________________________________________________________________________
Name, Anschrift

und der Betreiber der Verwertungsanlage/Beseitigungsanlage (sofern nicht der Empfänger) 
__________________________________________________________________________
Name, Anschrift

schließen gemäß der Verordnung (EU) 2024/1157 über die Verbringung von Abfällen (VVA) folgenden Vertrag über die grenzüberschreitende Verbringung von 
Abfallbezeichnung/-zusammensetzung: __________________________________________
Abfallcode (Basel/OECD/AVV): _________________________________________________
Abfallmenge: _______________________________________________________________
Verwertungsverfahren/Beseitigungsverfahren (R/D): ________________________________
Notifizierungsnummer: _______________________________________________________
Der Vertrag ist gültig für die Dauer der Verbringung, mindestens aber bis zur Vorlage aller die o. g. Abfallmenge betreffenden Bescheinigungen über die durchgeführte Verwertung/Beseitigung nach Art. 15 Abs. 5, Art. 16 Abs. 6 oder bei vorläufiger Verwertung oder Beseitigung nach Art. 15 Abs. 4 VVA.
1. Der Notifizierende verpflichtet sich, die Abfälle gemäß Art. 22 und Art. 25 Abs. 2 oder 3 VVA zurückzunehmen oder gegebenenfalls eine alternative Verwertung/Beseitigung sicherzustellen, falls die Verbringung oder die Verwertung/Beseitigung nicht in der vorgesehenen Weise abgeschlossen wurde oder illegal erfolgt ist.
2. Der Empfänger verpflichtet sich zur rechtskonformen Verwertung/Beseitigung der Abfälle für den Fall, dass es sich bei der Verbringung um eine illegale Verbringung handelt, die vom Empfänger zu verantworten ist (Art. 25 Abs. 8 VVA).
3. [Bei endgültiger Verwertung/Beseitigung]: Der Betreiber der Verwertungs-/Beseitigungsanlage verpflichtet sich, so bald wie möglich und nicht später als ein Kalenderjahr nach Erhalt der Abfälle dem Notifizierenden und den zuständigen Behörden auf dem Begleitformular (Feld 19) gemäß Art. 16 Abs. 6 und 7 VVA zu bescheinigen, dass die Abfälle gemäß der o. g. Notifizierung, den dafür erteilten behördlichen Zustimmungen und den mit diesen Zustimmungen verbundenen Auflagen sowie gemäß den Vorschriften der VVA verwertet/beseitigt wurden. 
Die Bescheinigung wird gemäß dem europäischen „Digital Waste Shipment System (DIWASS)“ elektronisch ausgestellt.
4. [Bei vorläufiger Verwertung/Beseitigung]: Der Betreiber der Verwertungs-/Beseitigungsanlage verpflichtet sich, 
a. so bald wie möglich und nicht später als ein Kalenderjahr nach Erhalt der Abfälle dem Notifizierenden und den zuständigen Behörden auf dem Begleitformular (Feld 19) gemäß Art. 15 Abs. 4 VVA zu bescheinigen, dass die Abfälle gemäß der o. g. Notifizierung, den dafür erteilten behördlichen Zustimmungen und den mit diesen Zustimmungen verbundenen Auflagen sowie gemäß den Vorschriften der VVA vorläufig verwertet/beseitigt wurden, und 
b. mit den Betreibern der nachfolgenden Anlagen zu vereinbaren, dass diese so bald wie möglich und spätestens ein Jahr nach Lieferung der vorläufig verwerteten/beseitigten Abfälle mit dem von der Delegierten Verordnung (EU) 2024/2571 vorgegebenen Formular Bescheinigungen über den Abschluss der Verwertung/Beseitigung gemäß Art. 15 Abs. 5 VVA ausstellen und 
c. die in Buchstabe b genannten Bescheinigungen unverzüglich dem Notifizierenden und den zuständigen Behörden vorzulegen. 
Alle genannten Bescheinigungen werden gemäß dem europäischen „Digital Waste Shipment System (DIWASS)“ elektronisch erstellt und übersandt.
Für den Fall, dass die weitere Verwertung/Beseitigung in einem Nicht-EU-Staat stattfindet, verpflichten sich der Empfänger und der Betreiber der Verwertungs-/Beseitigungsanlage gemäß Art. 15 Abs. 8 VVA zur Einreichung der erforderlichen Notifizierung auch bei der zuständigen Behörde des ursprünglichen Versandstaates. 
Ort, Datum, Unterschriften mit Angabe der Unterzeichnenden in Klarschrift

_____________________	______________________	______________________
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